
Steuern im Bild
Das Steuerrecht ist eine komplexe Materie. 
Um Ihnen den Zugang zu erleichtern, 
bringt Ihnen die MEDplan steuerliche 
Regelungen bildhaft näher. Diesmal: 
Die Ordinationshomepage, Teil 1.
o Mag. Susanne Glawatsch

Telefon +43 (0)1 817 53 50
E-Mail: info@medplan.at
www.medplan.at
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Der Zeitpunkt der Aktivie-
rung wird grundsätzlich 

jener sein, wenn das Design 
der Homepage fertiggestellt 

ist und die Website mit allen 
Funktionen und Inhalten online gestellt 
wurde (Zeitpunkt der Inbetriebnahme).

Die Abschreibungsdauer wird bestimmt 
durch die betriebsgewöhnliche Nut-
zungsdauer und ist durch Schätzung 
bzw. anhand von Erfahrungswerten 
festzulegen (z. B. drei Jahre).

Wie sind die Kosten für die Ordinations-
homepage abschreibbar? Teil 1

Steuern im Bild, Teil 138

Wird die Homepage 
selbst erstellt, ist diese 
nicht zu aktivieren. 
Personal- und sonstige 
Sachkosten sind dann 
laufender Aufwand.

Der Zeitpunkt der Aktivie-
rung wird grundsätzlich 

jener sein, wenn das Design 
der Homepage fertiggestellt 

ist und die Website mit allen 

Beauftragen Sie eine Werbe-
agentur mit der Erstellung 
einer neuen Website für Ihre 
Ordination, so sind die An-
schaffungskosten nicht sofort 
zur Gänze absetzbar, sondern 
als immaterieller Vermögens-
gegenstand zu aktivieren 
und abzuschreiben.


